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best 25. 9iot>cm6cr 1893.

ö«" jîKenfdjen aits feinen ^erljättttiffett ;
jUUUJlUifliUiiJ. unb was er bann tff, nur bas ift er.

Cin fPotum fiir oliliptorifiljc
ÖEnifügEnofnifiljaftrn.

3m SaSler §anbwerfer* unb
©ewerbeberein hielt $r. $aul
2Mb ans 3ürid) ein Referat
über bie $rage ber obligato»
riftfjen SernfSgenoffenfdhaften
ober SerufSfpnbifate. ©inleitenb

erwähnte er, wie fidj bie eibgenöffifd)en fftäte nnb ber SunbeS»

rat bisher p btefer 3?rage gefteHt hätten, bie ©efahr laufe,

p einer politifetjen geftempelt p merben, fo wenig fie es fei.

Ser fRebner entwidelte hierauf feine Sbeen über bie ©eftaK
tung obtigätorifcher SerufSfpnbiEate, welche er bereits im
(Schöffe beS SereinS fchWeijer. Suchbrucfereibefiber geltenb ge»

madjt unb in einem SrojeEt sur Drganifatior. eines obliga=
torifdjen SerufSfpnbifateS ber fchweiser. Sncf)brucfer nieber»

gelegt hat- 2>ie ©runbpge biefer Drganifation fiub folgenbe:
SaS Spnbifat fteht unter ber ^errfdjaft einer SpnbifatSs
Serfaffung, bie Don gleicher 3ahl ^rinjipale roie ©ehilfen
unter bem Sorfife eines SnnbeSbeamten beraten unb bom
SunbeSrate genehmigt ift. ®aS Sanb ift in adjt SpnbifatS*
ïreife eingeteilt. 3eber SîreiS hat eine SreiSEommiffion, be=

ftehenb aus brei SBringipalen unb brei ©ehilfen als SJtitglieber.
3ebe SreiSEommiffion roählt ihren Ißräfibenten ber £reiS=

îommiffion, ber bie Sifcnngen einsnberufen, p leiten unb
bie Sefdßüffe burchsuführen, aber bei beu Sefdjlufjfaffungen
feine Stimme hat. Son ben acht fßräfibenten müfjen je=

»eilen bier Sf5rin3xpaïe unb bier ©ehilfen fein. Sie ungeraben

Greife wählen für bie erfte Amtsbauer üßrinsipale, bie geraben
Greife ©ehilfen als. Sräfibenten nnb umgefehrt für jebe
folgenbe Amtsbauer. Sie acht SreiSfommiffionSpräfibenten
finb pgleich 9ftitglieber ber centralen ShnbiEatSfommiffion.
Sie ShnbiEatSfommiffion Wählt ben Sßräfibenten berSpnbifatSs
Eommiffion, ber nach jeber SlmtSbaner wieber wählbar ift. KS
ift ber ShnbiEatSfommiffion freigefteECt, ob fie einen ffSrinstpaE
ober einen ©ehilfen wählen will. Sie Kenforen werben im
SurnuS ber Greife bon ben SreiSEommiffionen bejeidpet.

Sie burdj bie SpnbifatSberfaffung 31t beftimmenben Auf=
gaben ber SerufSgenoffenfdjaften beftänben in ber Siegelung
ber Sarife, ber 2trbeitSgeit, beS SehrlingSwefenS, in fd)ü§en=
ben ÜJlafpahmen gegen p ftarEen 3ubraug p ben betreffenben
Serufen unb gegen iHopale SEonfurrenä, in ber Ausgleichung
bon Sifferen-sen gwifd^en Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, in
ber fjürforge für arbeitslose SerufSgenoffen. ©egen Ueber=

rumpelung in ber ©enoffenfehaft foflen SorEehrungcn getroffen
werben, inbem bie Sefdjlüffe burdj baS Seto bon bier SreiS=
Eommiffionen unwirffam gemalt werben fönnen. Sie 39ernfS=

genoffenfdjaft foüte bas Dtedjt erhalten, bie ÜDiapimatphl ber

Sehrlinge feftpfepen. öerr Sßilb fprach fidj gegen bie o6Ii=

gatorifdjen SerufSgenoffenfdjaften aus, wie biefelben bom
Arbeitertag in Siel ins Auge gefafjt werben feien. Siefer
[teile Shnbifatsfammern bon Arbeitern unb Arbeitgebern auf,
giehe aber noch baS ftaatlidje Klement bei unb liefere fo bie

SerufSgenoffenfdjaft bem Kntfcheibe ber StaatSbehörben, b. h-

ben $oIiti£ern ans. Ser Referent roifl beu SernfSgenoffen
aßein bie Sßahrung ihrer Serufsintereffen nnb bie Kntfdjeis
bung ber beruflichen Sifferenjen übertragen unb borhehalten
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ülochensnrnil»' Aeißt den Menschen aus seinen Verhältnissen;
und was er dann ist, nur das ist er.

Ein Polinn für obligatorische

Kernfsgenojfenschaften.

Im Basler Handwerker- und
Gewerbeverein hielt Hr. Paul
Wild aus Zürich ein Referat
über die Frage der obligato-
rischen Berufsgenossenschaften
oder Berufssyndikate. Einleitend

erwähnte er, wie sich die eidgenössischen Räte und der Bundes-
rat bisher zu dieser Frage gestellt hätten, die Gefahr laufe,
zu einer politischen gestempelt zu werden, so wenig sie es sei.

Der Redner entwickelte hierauf seine Ideen über die Gestal-
tung obligatorischer Berufsshndikate, welche er bereits im
Schoße des Vereins schweizer. Buchdruckereibesitzer geltend ge-

macht und in einem Projekt zur Organisation eines obliga-
torischen Berufssyndikates der schweizer. Buchdrucker nieder-
gelegt hat. Die Grundzüge dieser Organisation sind folgende:
Das Syndikat steht unter der Herrschaft einer Syndikats-
Verfassung, die von gleicher Zahl Prinzipale wie Gehilfen
unter dem Vorsitz eines Bundesbeamten beraten und vom
Bundesrate genehmigt ist. Das Land ist in acht Syndikats-
kreise eingeteilt. Jeder Kreis hat eine Kreiskommission, be-

stehend aus drei Prinzipalen und drei Gehilfen als Mitglieder.
Jede Kreiskommission wählt ihren Präsidenten der Kreis-
kommission, der die Sitzungen einzuberufen, zu leiten und
die Beschlüsse durchzuführen, aber bei den Beschlußfassungen
keine Stimme hat. Von den acht Präsidenten müssen je-
weilen vier Prinzipale und vier Gehilfen sein. Die ungeraden

Kreise wählen für die erste Amtsdauer Prinzipale, die geraden
Kreise Gehilfen als Präsidenten und umgekehrt für jede
folgende Amtsdauer. Die acht Kreiskommissionspräsidenlen
sind zugleich Mitglieder der centralen Syndikalskommission.
Die Syndikatskommission wählt den Präsidenten der Syndikats-
kommission, der nach jeder Amtsdauer wieder wählbar ist. Es
ist der Syndikatskommission freigestellt, ob sie einen Prinzipal
oder einen Gehilfen wählen will. Die Censoren werden im
Turnus der Kreise von den Kreiskommissionen bezeichnet.

Die durch die Syndikatsverfassung zu bestimmenden Auf-
gaben der Berufsgenossenschaften beständen in der Regelung
der Tarife, der Arbeitszeit, des Lehrlingswesens, in schützen-
den Maßnahmen gegen zu starken Zudrang zu den betretsenden
Berufen und gegen illoyale Konkurrenz, in der Ausgleichung
von Differenzen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, in
der Fürsorge für arbeitslose Berufsgenossen. Gegen Ueber-

rumpelung in der Genossenschaft sollen Vorkehrungen getroffen
werden, indem die Beschlüsse durch das Veto von vier Kreis-
kommissionen unwirksam gemacht werden können. Die Berufs-
genossenschaft sollte das Recht erhalten, die Maximalzahl der

Lehrlinge festzusetzen. Herr Wild sprach sich gegen die obli-
gatorischeu Berufsgenossenschaften aus, wie dieselben vom
Arbeitertag in Viel ins Auge gefaßt worden seien. Dieser
stelle Syndikatskammeru von Arbeitern und Arbeitgebern auf,
ziehe aber noch das staatliche Element bei und liefere so die

Berufsgenossenschaft dem Entscheide der Staatsbehörden, d. h.
den Politikern aus. Der Referent will den Berufsgenossen
allein die Wahrung ihrer Berufsinteressen und die Entschei-
dung der beruflichen Differenzen übertragen und vorbehalten
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toiffen. Sie Soßnnormierung foß bem Uebereinfommen ber

Varteien borbeßalten bleiben. Sie Sompetengen ber S3erufê=

genoffenfcßaft in foldjen Angelegenheiten foßen feinen 3®angg=
baratter haben, fonbern nur Vermittlung begroeden. Sae=
felbe foil aud) für Sifferengen stuifd^en Arbeitgeber unb
Arbeitnehmer gelten. ©ineSteilê gur Sedung ber Vermal-
tunggfoften unb anbererfeitê gur Veftreitung ber Fürforge
für arbeitslofe Serufggenoffen foß bon SJleiftern unb ©efeßen
eine Sßnbifatgfteuer begogen merben bürfen, beren £öße bei
ben SJleiftern fief) uad) nadj bem ilmfange beg ©efcßäfteg
richten mürbe. Vom Staate mürben feine Veiträge oerlangt.

3n ber Sigfuffion, meiere fid) an bag Veferat fnüpfte,
mie§ Stänberat ©ëttiêheim auf bie Scßroierigfeiten hi"/
roelcße einer Siegelung ber Verhältniffe im Sinne beg §rn.
2ßilb gegenübeiftänben. Sag Obligatorium hebe bie ©enterbe*

freiheit auf unb e§ fei p befürchten, baff bie obligatorifchen
Serufggenoffenfchaften fich in einer SBeife entroicfelten, roeldje
ben mobernen Anfcßauungen nicht entsprechen mürbe. fÇûr
bie Sefcßlüffe ber Serufggenoffenfcßaft roerbe ©efegegfraft
geforbert. Sag fei fehr bebenflich. ©ine SJlapimalgahl ber

Seßrlinge fei mit bem mobernen Vegriffe ber ©emerbefreiheit
Oereinbar. SBie beim Foürifgefeg müffe auch beim ©enterbe*
gefeg gefueift roerben, bie richtige SJlitte einphalten, p großeg
Setail fei p oermeiben unb nur bagjenige ßerauggußeben,
ma§ einheitlich georbnet unb normiert merben fönne. £>r.

Sr. ©öttigßeim marnte bor einer Drganifaiion beg ©enterbe*
mefenê, melche, inbem fie p ftarr ben Anfpnicßen beg SebenS

gegenübertreten mürbe, ben ©rofebetrieb anfpornen unb fo fich

felbft fcßäbigen mürbe.

Scßließlid) nahm bie Verfammtnng, freilich bei bielen

©nthaltungen, folgenbe Slefotution au:
Sie heutige Versammlung ftellt bag Voftulat auf, e§

feien obligatorifche Serufggenoffenfchaften einpführen unb
eg feien btefen folgenbe Siechte unb Aufgaben p erteilen:

1. ©inführnng beg fjâhigfeitênachmeifeg für felbftänbigen
Vetrieb.

2. Auffteflung bon Vreig- unb Sohnliften.
3. Siegelung beg Submiffiong* unb Srebitroefeng.
4. Siegelung ber Sehrberhältniffe unb obligatorifcße Sehr*

lingSprüfung.
5. Förbcrung ber Serufgtüdjtigfeit, gachfchulen unb Fn<h=

furfe.
6. 2Ber!ftatt*Drbnungen unb Arbeitgnacßroeigbureau.
7. ©inführung ber Arbeit8lofen=Verficherung.

Sïautomifc ®en>evkau§iMuitg ttt gitrid).
lieber ben Staub beg Unterneßmeng haben bie Herren

Sireftor Soog, Architeft @uß unb Stabtrai Sdjneiber in
ber legten Stgung ber großen Augfteßunggfommiffion folgenbe
Auffihlüffe erteilt: Sie 3nhl ber einzelnen Augfiefler bürfie
1400 erregen; barunter finb 1000 fantonale Ausfteßer aus
130 ©emeinben beg Santonê. Auf bie Stabt 3ürtch ent=

fallen 358, SBintertßur 54, Jorgen 30 Ausfteßer r. f. ro.

Sie eingehen ©ruppen merben ein boßftänbigeg unb icßöneg
Vilb ber berfd^iebenen Stueige gemerblicher Slhätigfeit bieten.

Sag gilt gang befonberg bon ber ©ritppe SJlöbel* unb §aug=
einrichtung, bie jebenfaßg ben SJlittelpunft ber Aufteilung
bilben mirb. @g finb in biefer ©ruppe nicht roeniger al§
45 boflftänbige 3ünmer angemelbet, roährenb bie Sanbeg*

augfteßung 1883 beren nur 42 gählte. Sehr uoßfiänbtg
merben auch bag Schuhmacfjergemerbe unb bie Schnetberei
bertreten fein, ©ine intereffante ©ruppe bilben bie berbiel»

fältigenben fünfte; 13 Srucfereien fteflen aug unb bie in
unferm Santon auf eine fo hohe Stufe gebiehenen Berfcßie*
benen Verfahren ber funftgemerblichen Sleprobuftion merben
aßer Augen erfreuen. Schmach Bertreten ift bie ©ruppe
Surjmaren, fehr boßftänbig bagegen bie lanbroirtfchaftlichen
©eräte unb SJlafcßinen. Sie Sireftion hofft fich mit ben

Seitern ber fantonalen lanbmirtfcßaftlichen Augfteßung, bie

auch im ®erbft 1894 in ßüridj ftattfinbet, bahin berftänbigen

p fönnen, baß bie ©eräte unb SJlafdjinen augfcßließlich ber
bier SJlonate bauernben ©emerbcaugfteßung überlaffen merben,
unb bie lanbroirtfchaftliche Augfteßung fich auf Vieh, Vro*
bufte u f. m. befchränft. Sag £>otelroefen mirb mahrfcheinlich
mie 1883 eine Soßeftibaugfteßung liefern, boch finb bie
Unterhanblungen noch nicht abgefchloffen.

Auf bei eibg enöffif ch en Au8fteII.it n g, melche bie
brei ©ruppen 1) llnfaßoerhütung unb fÇabrifhhgiene, Sa*
mariterrnefeu unb freimißige Sranfenpflege, 2) SJlotoren,
3) Igauginbufirie unb Frauenarbeit umfaßt, finb aße Santone
bertreten.

Von ben 300 Anmelbungen fommen auf giiricb 86,
©raubünben 49 u. f. f. Sie berfchiebenen 3®eige ber §au8=
inbuftrie merben bertreten fein; Sern fenbet SJlajolifen unb
Spigen, Appengeß £tanbftidereien ; Seppichmeberei, Seffel®
flechterei, Spielmareninbuftrie, Seibeumeberei, Strohflechterei
roerben ihre ©rgeugniffe augfteßen.

3m ganzen ftnb big fegt 67 Sofleftinaugfteßungen an*
gemelbet. Von ben Stabtoermaltungen 3ürid) unb SBinter*
thur merben große Augfteßungen erroartet. SJlit peinlicher
Sorgfalt mirb barüber gemacht, baß nur roirflicß innerhalb
beg Santong gefertigte Voobufte auggefteßt merben. Sie
Arbeiten für bie Augfteßung finb in boßem ©ange. Außer
bem Sireftor unb bem Sefretär finb ein Sngenienr unb ein
3eichner angefteßt. Architeft ©rog hat in Verbinbung mit
bem Saufomitee, an beffen Spige feit bem Stücftritt beg

§rn. Ulrich ©r. Architeft ®uß fteht, fc^öne unb groeefmäßige
Vläne für ben Sau auggearbeitet. ©8 mar nach bem

Vrogramm für 1300 Augfteßer ein Staum bon 11,000 m-
p befeßaffen. Sa bie gange Sonßaße mit 1200 m- in bie

Augfteßung einbezogen roerben fonnte, fam man mit 9000 m-
Sobenfläche unb 1000 m- ©alerien aug. Ser Sefncher
geht burch bie ©artenanlagen bor ber Sonljaße hinein, burch
ben großen Saal, ber mit D6erli<ht berfehen unb fo in einen
ßhonen Augfteflunggfaal oerroanbelt mirb, unter bem roeg*

genommenen Vobium hi^burch unb tritt ing Ipauptgebäube
ber Augfteßung, bag eine breifchiffige §aße baifteßt, bag
OJÎittelfch ff non 12 SJleter, jebeg ber Seitenfcgiffe bon 6 SUleter

Sreite. 3n ber §öhe erften Stocfroerfeg laufen ©alerien.
Ser fübliche Vabißon ift auf bie SJlaße ber italienifchen
Augfteßung gugefeßnitten, fo baß ebentueß bag SJlaterial
biefeg ©ebäubeg benügt roerben fann. Sie Südje ber Son=
haße muß nach ber Seite beg bisherigen Vabißong berlegt
merben, an beffen Sübfeite fich bie Sieftauration mit ftarfer
iuefiticher Verlängerung anfchließt. Sag eigentliche neue
Ausfteßungggebäube umfaßt bag Sheatergebäube bufeifen=
förmig. Sod; ift bafür geforgt, baß fofort nach Schluß
ber Augfteßung ber 3ugang gum Shelter nom Quai aug
freigelegt merben fann. Sie ©efamtlänge beträgt 310 SJleter.
Um für groei Aufgüge Vermenbung gu erhalten ift ein Augs
fidßgturm oorgefehen, ber big gur ©alerie 41, big gur Spige
60 SJleter hßdt ift. Sie Vläne machen einen angenehmen
unb bei aßer ©infaeßbeit eleganten ©inbruef.

Aug bent Subget, über roelcßeg ber VrüPent beg

Finangfomiteeg, Stabtrat Scßneiber, referierte, ift bag SBefents
licßfte bereitg mitgeteilt. Für bie Sonßaße muß ein SJliets

ging bon 7500 Fr. begaßlt merben. Außerbem übernimmt
bag Augfteßunggfotnitee für bie Sauer ber Augfteßung bag

gange Sonßafleorcbefter. Sie Soften ber tongerte finb auf
25,000 Fn. angefcßlagen; fie merben fich natürlich burch
erßößte ©innaßmen beden. Sie Summe ber ©intrittggelber
(Songerte inbegriffen) ift auf 225,000 Fr- berechnet auf ber

Annahme bon täglich 2000 Fr. Surchfchnittgeinnaßmen fußenb
(Frauenfelb hatte 1500 Fr.), ein Anfag, ber bureßaug mäßig
erfeßeint. Sa bag Saububget trog größter ©infaeßbeit
275,000 Fr- beträgt, unb bie ©efamtauggaben auf 551,000
Fr. angefcßlagen merben müffen, fo ift bringenb notmenbig,
baß bie im ©innaßmenbubget borgefeßenen Seiträge roirflicß
eingehen, ©g gilt bag namentlich für ben Santon unb ben
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wissen. Die Lohnnormierung soll dem Uebereinkommen der

Parteien vorbehalten bleiben. Die Kompetenzen der Berufs-
genossenschaft in solchen Angelegenheiten sollen keinen Zwangs-
charakter haben, sondern nur Vermittlung bezwecken. Das-
selbe soll auch für Differenzen zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer gelten. Einesteils zur Deckung der Verwal-
tungskosten und andererseits zur Bestreitung der Fürsorge
für arbeitslose Bernfsgenossen soll von Meistern und Gesellen
eine Syndikatssteuer bezogen werden dürfen, deren Höhe bei
den Meistern sich nach nach dem Umfange des Geschäftes

richten würde. Vom Staate würden keine Beiträge verlangt.
In der Diskussion, welche sich an das Referat knüpfte,

wies Ständerat Gsttisheim auf die Schwierigkeiten hin,
welche einer Regelung der Verhältnisse im Sinne des Hrn.
Wild gegenüberständen. Das Obligatorium hebe die Gewerbe-
freiheit auf und es sei zu befürchten, daß die obligatorischen
Berufsgeuossenschaften sich in einer Weise entwickelten, welche
den modernen Anschauungen nicht entsprechen würde. Für
die Beschlüsse der Berufsgenossenschaft werde Gesetzeskraft

gefordert. Das sei sehr bedenklich. Eine Maximalzahl der

Lehrlinge sei mit dem modernen Begriffe der Gewerbefreiheit
vereinbar. Wie beim Fabrikgesetz müsse auch beim Gewerbe-
gesetz gesucht werden, die richtige Mitte einzuhalten, zu großes
Detail sei zu vermeiden und nur dasjenige herauszuheben,
was einheitlich geordnet und normiert werden könne. Hr.
Dr. Göttisheim warnte vor einer Organisation des Gewerbe-
Wesens, welche, indem sie zu starr den Ansprüchen des Lebens
gegenübertreten würde, den Großbetrieb anspornen und so sich

selbst schädigen würde.
Schließlich nahm die Versammlung, freilich bei vielen

Enthaltungen, folgende Resolution an:
Die heutige Versammlung stellt das Postulat auf, es

seien obligatorische Berufsgenossenschaften einzuführen und
es seien diesen folgende Rechte und Aufgaben zu erteilen:

1. Einführung des Fähigkeitsnachweises für selbständigen
Betrieb.

2. Aufstellung von Preis- und Lohnlisten.
3. Regelung des Submissions- und Kreditwesens.
4. Regelung der Lehrverhältnisse und obligatorische Lehr-

lingsprüfung.
5. Förderung der Berufstüchtigkeit, Fachschulen und Fach-

kurse.
6. Werkstatt-Ordnungen und Arbeitsnachweisbureau.
7. Einführung der Arbeitslosen-Versicherung.

Kantonale GeWerbeausstellung in Zürich.
Ueber den Stand des Unternehmens haben die Herren

Direktor Boos, Architekr Gull und Stadlrar Schneider in
der letzten Sitzung der großen Ausstellungskommission folgende
Aufschlüsse erteilt: Die Zahl der einzelnen Aussteller dürfte
1400 erreichen; darunter sind 1000 kantonale Aussteller aus
130 Gemeinden des Kantons. Auf die Stadt Zürich ent-
fallen 358, Winterthur 54, Horgen 30 Aussteller r. s. w.
Die einzelnen Gruppen werden ein vollständiges und tchönes
Bild der verschiedenen Zweige gewerblicher Thätigkeit bieten.

Das gilt ganz besonders von der Gruppe Möbel- und Haus-
einrichtung, die jedenfalls den Mittelpunkt der Ausstellung
bilden wird. Es sind in dieser Gruppe nicht weniger als
45 vollständige Zimmer angemeldet, während die Landes-
ausstellung 1883 deren nur 42 zählte. Sehr vollständig
werden auch das Schuhmachergewerbe und die Schneiderei
vertreten sein. Eine interessante Gruppe bilden die verviel-
fälligenden Künste; 13 Druckereien stellen aus und die in
unserm Kanton auf eine so hohe Stufe gediehenen verschie-
denen Verfahren der kunstgewerblichen Reproduktion werden
aller Augen erfreuen. Schwach vertreten ist die Gruppe
Kurzwaren, sehr vollständig dagegen die landwirtschaftlichen
Geräte und Maschinen. Die Direktion hofft sich mit den

Leitern der kantonalen landwirtschaftlichen Ausstellung, die

auch im Herbst 1894 in Zürich stattfindet, dahin verständigen
zu können, daß die Geräte und Maschinen ausschließlich der
vier Monate dauernden GeWerbeausstellung überlassen werden,
und die landwirtschaftliche Ausstellung sich auf Vieh, Pro-
dukte u s. w. beschränkt. Das Hotelwesen wird wahrscheinlich
wie 1883 eine Kollektivausstellung liefern, doch sind die
Unterhandlungen noch nickt abgeschlossen.

Auf der eidgenössischen Ausstellung, welche die
drei Gruppen 1) Unfallverhütung und Fabrikhygiene, Sa-
mariterwesen und freiwillige Krankenpflege, 2) Motoren,
3) Hausindustrie und Frauenarbeit umfaßt, sind alle Kantone
vertreten.

Von den 300 Anmeldungen kommen auf Zürich 86,
Graubünden 49 u. s. f. Die verschiedenen Zweige der Haus-
industrie werden vertnten sein; Bern sendet Majoliken und
Spitzen, Appenzell Handstickereien; Teppichweberei, Sessel-
flechierei, Spielwarenindnstrie, Seidenweberei, Strohslechterei
werden ihre Erzengnisse ausstellen.

Im ganzen sind bis jetzt 67 Kollektivausstellungen an-
gemeldet. Von den Stadtverwaltungen Zürich und Winter-
tyur werden große Ausstellungen erwartet. Mit peinlicher
Sorgfalt wird darüber gewacht, daß nur wirklich innerhalb
des Kantons gefertigte Produkte ausgestellt werden. Die
Arbeiten für die Ausstellung sind in vollem Gange. Außer
dem Direktor und dem Sekretär sind ein Ingenieur und ein
Zeichner angestellt. Architekt Gros hat in Verbindung mit
dem Baukomitee, an dessen Spitze seit dem Rücktritt des

Hrn. Ulrich Hr. Architekt Gull steht, schöne und zweckmäßige
Pläne für den Bau ausgearbeitet. Es war nach dem

Programm für 1300 Aussteller ein Raum von 11,000 ru-
zu beschaffen. Da die ganze Tonhalle mit 1200 nQ in die

Ausstellung einbezogen werden konnte, kam man mit 9000 rrff
Bodenfläche und 1000 nQ Galerien aus. Der Besucher
geht durch die Gartenanlagen vor der Tonhalle hinein, durch
den großen Saal, der mit Oberlicht versehen und so in einen
schönen Ausstellungssaal verwandelt wird, unter dem weg-
genommenen Podium hindurch und tritt ins Hauptgebäude
der Ausstellung, das eine dreischifftge Halle darstellt, das
Mittelschiff von 12 Meter, jedes der Seitenschiffe von 6 Meter
Breite. In der Höhe des ersten Stockwerkes laufen Galerien.
Der südliche Pavillon ist auf die Maße der italienischen
Ausstellung zugeschnitten, so daß eventuell das Material
dieses Gebäudes benützl werden kann. Die Küche der Ton-
Halle muß nach der Seite des bisherigen Pavillons verlegt
werden, an dessen Südseite sich die Restauration mit starker
westlicher Verlängerung anschließt. Das eigentliche neue
Ausstellungsgebäude umfaßt das Theatergebände Hufeisen-
förmig. Doch ist dafür gesorgt, daß sofort nach Schluß
der Ausstellung der Zugang zum Theater vom Quai aus
freigelegt werden kann. Die Gesamtlänge beträgt 310 Meter.
Um für zwei Aufzüge Verwendung zu erhalten ist ein Aus-
sichtsturm vorgesehen, der bis zur Galerie 41, bis zur Spitze
60 Meter hoch ist. Die Pläne machen einen angenehmen
und bei aller Einfachheit eleganten Eindruck.

Aus dem Budget, über welches der Präsident des

Finanzkomitees. Stadlrar Schneider, referierte, ist das Wesent-
lichste bereits mitgeteilt. Für die Tonhalle muß ein Miet-
zins von 7500 Fr. bezahlt werden. Außerdem übernimmt
das Ausstellungskomitee für die Dauer der Ausstellung das

ganze Tonhalleorchester. Die Kosten der Konzerte sind auf
25,000 Fr. angeschlagen; sie werden sich natürlich durch
erhöhte Einnahmen decken. Die Summe der Eintrittsgelder
(Konzerte inbegriffen) ist ans 225,000 Fr. berechnet auf der

Annahme von täglich 2000 Fr. Durchschnittseinnahmen fußend
(Frauenfeld hatte 1500 Fr.), ein Ansatz, der durchaus mäßig
erscheint. Da das Baubudget trotz größter Einfachheit
275,000 Fr. beträgt, und die Gesamtausgaben auf 551,000
Fr. angeschlagen werden müssen, so ist dringend notwendig,
daß die im Einnahmenbudget vorgesehenen Beiträge wirklich
eingehen. Es gilt das namentlich für den Kanton und den
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